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Musterhausen, 02.09.2009
Einkommensteuergesetz (EStG)
Auswirkung auf die Besteuerung aus Ihrem berufsständischen Versorgungswerk
Sehr geehrter Herr Mustermann,

in welchem Jahr werden Sie 65 Jahre alt? Und warum ist die Frage so wichtig?
Weil seit einiger Zeit in Deutschland folgende Regelung gilt:
„Renten aus berufsständischen Versorgungswerken sind seit einer Gesetzesänderung im Einkommensteuergesetz aus dem Jahre 2005 voll steuerpflichtig – je nach dem, in welchem Jahr Sie in Rente gehen“.

Beispiel: 
Betrug der Steueranteil an Ihrer Rente am 31.12.2004 für einen Freiberufler, der im Jahre 2035 65-Jahre alt wird, noch 27%, so gilt seit dem 01.01.2005 der Satz von 95%!

Dies kann in vielen Fällen zu einer Reduzierung der Nettorente bis zu 1.000 € im Monat – bei gleicher Bruttorente – führen.

Gleichzeitig ermöglicht der Staat zum Ausgleich dieser Nettorentenkürzung eine höhere steuerliche Absetzbarkeit der Beiträge.
Wir zeigen Ihnen gerne, ob und in welcher Höhe die Nettorentenkürzung bei Ihnen wirkt und wie Sie diese mit steuerlichen Vorteilen ausgleichen können.  

Bezüglich einer Terminvereinbarung melde ich mich die nächsten Tage bei Ihnen.
Mit besten Grüßen

Paul Berater
P.S.: 

Lassen Sie Ihre Rente nicht in Steuern aufgehen, sondern steuern Sie rechtzeitig gegen        – mit staatlicher Förderung!







